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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

A) Allgemeine Regelungen 

§ 1 Allgemeines 

Der Vertragsschluss erfolgt unter ausschließlicher Geltung unserer All-
gemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden: AGB); entgegenstehen-
de oder von unseren AGB abweichende Bedingungen des Vertragspart-
ners erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender Be-
dingungen des Vertragspartners unsere vertragliche Verpflichtung vorbe-
haltlos erfüllen. 

(1) Unsere AGB gelten nur gegenüber einem Unternehmer (§§ 310 I, 14 
BGB). 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Vertragspartner zur 
Änderung des Vertrags oder zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind zu Beweiszwecken schriftlich niederzulegen. 
Dies gilt auch für Ergänzungen. Die Schriftformabrede kann nur 
schriftlich für den Einzelfall aufgehoben werden. 

(3) Unsere AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Ver-
tragspartner. 

(4) Unser Geschäftssitz ist ausschließlicher Gerichtsstand; wir sind je-
doch berechtigt, den Vertragspartner auch an seinem Sitzgericht zu 
verklagen. 

(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

(6) Der Vertrag unterliegt dem deutschen Sachrecht unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts. 

§ 2 Angebot 

(1) Unser Angebot ist freibleibend. 

(2) Die vor dem Angebot abgegebenen Unterlagen wie Werbebroschü-
ren u.ä. sowie die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbil-
dungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nachrangig 
zur Leistungsbeschreibung in unserem Angebot, soweit sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich und vorrangig bezeichnet sind. Bei Wi-
dersprüchen zwischen der Leistungsbeschreibung und den genann-
ten Unterlagen geht die Leistungsbeschreibung im Angebot vor. 

(3) Ist die Bestellung des Vertragspartners als Angebot gemäß § 145 
BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 3 Wochen 
annehmen, es sei denn, eine kürzere oder längere Bindungsfrist ist 
schriftlich vereinbart. 

(4) Ein Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er von uns schrift-
lich bestätigt wird oder wenn wir mit der Ausführung beginnen. 

(5) An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behal-
ten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche 
schriftlichen Unterlagen, die als “vertraulich” bezeichnet sind; vor ih-
rer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung. Wir verpflichten uns, vom Vertragspartners 
als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten 
zugänglich zu machen. 

§ 3 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, 
wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht be-
rührt. Soweit eine Bestimmung im individualvertraglichen Teil unwirksam 
ist, verpflichten sich die Vertragsparteien, die unwirksame Bestimmung 
durch eine wirksame zu ersetzen, deren Zweck dem der weggefallenen 
Bestimmung möglichst nahe kommt. Gleiches gilt, wenn im Vertrag eine 
Regelungslücke enthalten ist. 

B) Besondere Bedingungen für Lieferverträge 

§ 4 Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Unsere Preise verstehen sich, falls nicht anders schriftlich vereinbart, 
ab Werk Nienhagen ausschließlich der Kosten für etwaige Verpa-
ckung und Transport; diese sind gesondert zu bezahlen. Die gesetz-
liche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie 
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen. 

(2) Falls keine anderen Vereinbarungen vorliegen, hat die Zahlung in-
nerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne irgendwelche 
Abzüge zu erfolgen. Kommt der Besteller in Verzug, gilt § 288 BGB, 
d.h. eine Entgeltforderung ist mit 8 Prozentpunkten über dem jeweili-
gen Basiszins zu verzinsen; die Geltendmachung eines weiteren 
Schadens behalten wir uns vor. 

(3) Alle unsere Forderungen werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbe-
dingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, 

die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern. Wir 
sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leis-
tungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen und nach angemes-
sener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder bei Verschulden 
des Bestellers Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. 

(4) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Ge-
genansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 
anerkannt sind. Von diesem Aufrechnungsverbot ausgenommen sind 
Gewährleistungsansprüche aus vorliegendem Vertrag. Außerdem ist 
er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts unter den zuvor ge-
nannten Bedingungen insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

§ 5 Lieferfrist und Liefertermin 

(1) Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn das im Ein-
zelfall ausdrücklich vereinbart ist. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag 
unserer Auftragsannahme, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller 
Ausführungseinzelheiten. 

(2) Lieferfrist und Liefertermin gelten mit Versandbereitschaft und deren 
rechtzeitiger Meldung als eingehalten, wenn uns die Absendung oh-
ne unser Verschulden unmöglich ist. 

(3) Die vereinbarte Lieferfrist verlängert sich - unbeschadet unserer 
Rechte aus Verzug des Bestellers - um den Zeitraum, um den dieser 
mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Vertrag 
in Verzug ist. Dies gilt sinngemäß, wenn ein Liefertermin vereinbart 
ist. 

(4) Sind wir mit der Lieferung in Verzug, kann der Besteller uns eine an-
gemessene Nachfrist setzen und nach Fristablauf vom Vertrag zu-
rücktreten. 

(5) Schadenersatzansprüche wegen Nichteinhaltung verbindlicher Lie-
ferfristen oder wegen sonstiger Verzögerungen sind ausgeschlossen, 
es sei denn, der Schaden ist von unseren gesetzlichen Vertretern 
oder leitenden Angestellten vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht worden; bei leicht fahrlässigem Verzug haften wir nur für den 
vertragstypisch vorauszusehenden Schaden. 

§ 6 Lieferbehinderung 

Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung oder Leistung 
um die Dauer der Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit hinaus-
zuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zu-
rückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung und sonsti-
ge von uns nicht zu vertretende Umstände gleich, die uns die Lieferung 
oder Ausführung der Leistung wesentlich erschweren oder sonst unmög-
lich machen, wie z.B. Feuer, Maschinenschaden, Mangel an Rohmaterial, 
Behinderung der Verkehrswege, und zwar gleichgültig, ob diese Umstän-
de bei uns oder unseren Lieferern eintreten. Der Besteller kann von uns 
die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemesse-
ner Frist liefern oder leisten wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Be-
steller zurücktreten. 

§ 7 Schadensersatz wegen unberechtigter Nichtabnahme 

(1) Tritt der Besteller unberechtigt vom Vertrag zurück oder nimmt er die 
Ware binnen der vereinbarten oder ansonsten einer in der Anzeige 
über die Versandbereitschaft gesetzten angemessenen Frist nicht 
ab, können wir unsererseits vom Vertrag zurücktreten und Scha-
densersatz fordern. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufäl-
ligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware in 
dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmever-
zug gerät. 

(2) Als Schadensersatz schuldet der Besteller 20 % des Nettorech-
nungsbetrages; können wir den Eintritt eines höheren Schadens 
nachweisen, ist Ersatz dieses Schadens geschuldet. Dem Besteller 
ist der Nachweis gestattet, dass uns kein oder ein geringerer Scha-
den entstanden ist. 

§ 8 Gefahrenübergang 

Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch 
mit dem Verlassen des Werkes, geht die Gefahr - einschließlich einer Be-
schlagnahme - in jedem Falle, z. B. auch bei fob- oder cif-Geschäften, auf 
den Besteller über. Im Übrigen sind, sofern in diesen Bedingungen keine 
anderen Regelungen getroffen sind, für die Auslegung der verschiedenen 
Verkaufsklauseln die Incoterms 2010 maßgebend. Versandfertig gemel-
dete Ware muss sofort abgerufen werden, andernfalls oder bei Unmög-
lichkeit der Versendung sind wir berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr 
des Bestellers nach eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk gelie-
fert zu berechnen. 
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§ 9 Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhal-
ten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir be-
rechtigt, die Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Ware 
durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten 
dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Ware durch 
uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme 
der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf 
die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Ver-
wertungskosten – anzurechnen. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbe-
sondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, 
Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versi-
chern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, 
muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Bestel-
ler unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage ge-
mäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns ent-
standenen Ausfall. 

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen 
in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließ-
lich MwSt) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Kun-
den oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Wa-
re ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Ein-
ziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtre-
tung ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, 
können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen For-
derungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erfor-
derlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

§ 10 Unmöglichkeit 

Soweit unsere Lieferung aus Gründen, die wir zu vertreten haben, un-
möglich ist, kann der Besteller unbeschadet seines Rechts zum Rücktritt 
vom Vertrag Schadensersatz nur in Höhe von bis zu 20 % des Nettoprei-
ses des unmöglich gewordenen Lieferteils, mindestens aber den vertrags-
typischen Schaden, ersetzt verlangen; diese Beschränkung gilt nicht im 
Falle des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder der Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit. Eine Umkehr der Beweislast zu Lasten 
des Bestellers ist mit dieser Regelung nicht verbunden. 

§ 11 Sonstige Schadensersatzansprüche 

(1) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus der Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis, die nicht Gewährleistungsan-
sprüche darstellen, bestehen nicht. 

(2) Dies gilt nicht, soweit die Haftung auf zwingenden Normen beruht, 
insbes. nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Ver-
tragswesentliche Pflichten sind die, die ausdrücklich als solche ver-
einbart sind. Darüber hinaus sind vertragswesentlich die Lieferung 
und ggf. Installation des von wesentlichen Mängeln freien Vertrags-
gegenstandes sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die 
dem Besteller die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegens-
tandes ermöglichen sollen. Im Falle der Verletzung vertragswesentli-
cher Pflichten ist der Schadensersatzanspruch auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, es sei denn, es liegen 
Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit vor. Eine Beweislastumkehr zu Lasten 
des Bestellers ist mit dieser Regelung nicht verbunden. 

§ 12 Abnahme 

Sofern ausdrücklich eine Abnahme der Kaufsache vereinbart wurde oder 
sofern wir den zu liefernden Gegenstand herstellen, gelten diese als ab-
genommen, wenn 

− die Lieferung und, sofern wir auch die Installation schulden, die Instal-
lation abgeschlossen ist, 

− wir dies dem Besteller unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach die-
sem § 12 mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert haben, 

− seit der Lieferung oder Installation 14 Werktage vergangen sind oder 
der Besteller mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat und in die-
sem Fall seit Lieferung oder Installation sieben Werktage vergangen 
sind, und 

− der Besteller die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem an-
deren Grund als wegen eines uns angezeigten Mangels, der die Nut-

zung der Sache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, un-
terlassen hat. 

§ 13 Beschaffenheit 

(1) Für die Beschaffenheit des Vertragsgegenstands ist die technische 
Beschreibung im Einzelfall maßgeblich. 

(2) Soweit Zeichnungen und Pläne der Fertigung oder Lieferung zugrun-
de gelegt werden, gehen bei etwaigen Widersprüchen zwischen der 
bildlichen und der textlichen Beschreibung des Vertragsgegenstan-
des die textlichen Beschreibungen vor. In verbleibenden Zweifelsfäl-
len haben die Parteien Unklarheiten gemeinschaftlich zu beheben. 

(3) Nachträgliche Änderungen der Beschaffenheitsanforderungen hat 
der Auftraggeber uns so rechtzeitig wie möglich mitzuteilen; wir wer-
den dann ein Angebot über etwaige zusätzliche Vergütung unterbrei-
ten. Sofern der Auftraggeber dieses nicht annimmt und die Parteien 
sich nicht über den Preis einigen, wird der Vertragsgegenstand in der 
ursprünglich vorgesehenen Beschaffenheit hergestellt. 

§ 14 Gewährleistung 

(1) Nur die in der Auftragsbestätigung oder dem Vertrag enthaltene Be-
schreibung der Leistung ist maßgeblich für die Festlegung der ver-
traglichen Beschaffenheit der Ware. Eine Garantie übernehmen wir 
nur, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart und die Zusage als 
„Garantie“ bezeichnet ist. 

(2) Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeob-
liegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Dabei sind offen-
sichtliche Mängel innerhalb einer Woche ab Eingang der Ware beim 
Besteller und nicht offensichtliche Mängel innerhalb einer Woche 
nach ihrer Entdeckung zu rügen. 

(3) Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, sind wir zur Nacherfüllung 
(nach unserer Wahl: Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer 
mangelfreien Sache) berechtigt. Der Besteller darf ohne unser vorhe-
riges Einverständnis nicht selbst oder durch Dritte Mängelbeseiti-
gungsarbeiten vornehmen; Kosten für solche Arbeiten werden von 
uns nicht übernommen. Im Fall der Mangelbeseitigung durch uns 
sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforder-
lichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, 
dass die Ware nach einem anderen Ort als dem verbracht wurde, an 
den wir die Ware geliefert haben oder der im Vertrag als Bestim-
mungsort genannt ist. 

(4) Sofern die Mangelbeseitigung fehlschlägt oder von uns abgelehnt 
wird oder sofern die Lieferung einer mangelfreien Sache von uns ab-
gelehnt wird, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten oder eine entsprechende Herabsetzung des 
Kaufpreises (Minderung) zu verlangen. 

(5) Soweit sich nachstehend (Abs. 6) nichts anderes ergibt, sind weiter-
gehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchen Rechts-
gründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, 
die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere 
haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögens-
schäden des Bestellers. 

(6) Sofern die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht oder soweit der Schaden Leben, Körper oder Gesundheit be-
trifft, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sofern wir 
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen (§ 11 Abs. 2), 
ist die Haftung auf den vertragstypischen Schaden begrenzt; im übri-
gen ist sie gemäß Abs. (5) ausgeschlossen. 

(7) Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Gefahrübergang. Dies gilt 
nicht im Fall einer Lieferung, die bestimmungsgemäß zum Einbau in 
ein Bauwerk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verur-
sacht hat. 

§ 15 Einschaltung Dritter 

Wir sind berechtigt, Subunternehmer zur teilweisen oder gänzlichen 
Erbringung von Leistungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung 
des Vertragsgegenstandes erforderlich werden, einzuschalten. 

C) Besondere Regeln für den Einkauf 

§ 16 Bestellungen und Aufträge 

(1) Soweit unsere Bestellung nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist ent-
hält, halten wir uns hieran eine Woche nach dem Datum der Bestel-
lung gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme ist der Zu-
gang der Annahmeerklärung bei uns. 

(2) Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Ver-
packung jederzeit durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von 
mindestens 7 Kalendertagen vor dem vereinbarten Liefertermin zu 
ändern. 

§ 17 Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsangaben 

(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. 
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(2) Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis 
Lieferung und Transport an die im Vertrag genannte Versandan-
schrift einschließlich Verpackung ein. Auf unser Verlangen hat der 
Lieferant die Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen. 

(3) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung der 
Ware und Rechnungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen 
mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Für die Rechtzei-
tigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang un-
seres Überweisungsauftrages bei unserer Bank, sofern dieser von 
der Bank angenommen und ausgeführt wird. 

(4) In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnun-
gen sind unsere Bestellnummer, die Artikel-Nr., Liefermenge und Lie-
feranschrift anzugeben. Sollten eine oder mehrere dieser Angaben 
fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen Geschäfts-
verkehrs die Bearbeitung durch uns verzögern, verlängern sich die in 
Absatz 4 genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzöge-
rung. 

(5) Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen in Höhe von fünf 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. Ein wei-
tergehender Schadensersatzanspruch bleibt unberührt, soweit der 
Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

(6) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. Wir 
sind insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, so-
lange uns noch Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften 
Leistungen gegen den Lieferanten zustehen. 

(7) Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur 
wegen rechtskräftig festgestellter, anerkannter oder unbestrittener 
Gegenforderungen. 

§ 18 Lieferzeit und Lieferung, Leistung, Gefahrübergang 

(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit (Liefertermin oder -frist) 
ist bindend. Vorzeitige Lieferungen oder Teillieferungen sind nur mit 
unserer schriftlichen Einwilligung zulässig. 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informie-
ren, wenn Umstände eintreten oder erkennbar werden, wonach die 
Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 

(3) Im Falle des Lieferverzugs, dessen Eintritt sich nach den gesetzli-
chen Regelungen richtet, stehen uns uneingeschränkt die gesetzli-
chen Ansprüche zu, einschließlich des Rücktrittsrechts und des An-
spruchs auf Schadensersatz statt der Leistung nach fruchtlosem Ab-
lauf einer angemessenen Nachfrist. 

(4) Wir sind berechtigt, bei schuldhaften Lieferverzögerungen nach vor-
heriger schriftlicher Androhung gegenüber dem Lieferanten für jede 
angefangene Woche des Lieferverzugs eine Vertragsstrafe in Höhe 
von 0,5%, maximal 5%, des jeweiligen Nettoauftragswerts zu verlan-
gen. Weitergehende Schadensersatzansprüche, auf die die Ver-
tragsstrafe angerechnet wird, bleiben vorbehalten. Nehmen wir die 
verspätete Leistung an, ist die Vertragsstrafe spätestens mit der 
Schlusszahlung geltend zu machen. 

(5) Ohne unsere schriftliche Einwilligung ist der Lieferant nicht berech-
tigt, den Auftrag an Subunternehmer ganz oder teilweise weiter-
zugeben oder durch Subunternehmer ausführen zu lassen. 

(6) Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst 
auf uns über, wenn uns die Ware an dem vereinbarten Bestim-
mungsort übergeben wird. 

§ 19 Ersatzteile 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu den an uns gelieferten 
Produkten für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren nach der Lie-
ferung vorzuhalten. 

(2) Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von Ersatzteilen für die an 
uns gelieferten Produkte einzustellen, wird er uns dies unverzüglich 

nach der Entscheidung über die Einstellung mitteilen. Diese Ent-
scheidung muss – vorbehaltlich des Absatzes 1 – mindestens 6 Mo-
nate vor der Einstellung der Produktion liegen. 

§ 20 Garantie und Gewährleistungsansprüche 

(1) Der Lieferant garantiert, dass die von ihm gelieferten Gegenstände in 
vollem Umfang der Leistungsbeschreibung im Auftrag entspricht. 
Abweichungen sind ohne unsere ausdrückliche schriftliche Einwilli-
gung auch dann nicht zulässig, wenn die Gegenstände, die der Liefe-
rant liefern möchte, mit dem im Auftrag beschriebenen Gegenstand 
funktionsgleich sind. 

(2) Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprü-
che zu. Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab der Ablieferung 
(§ 438 Abs. 1 Nr. 2 lit. b) BGB). 

(3) Der Lieferant übernimmt die Qualitätssicherung hinsichtlich der von 
ihm zu liefernden Gegenstände. Unsere Untersuchungs- und Rüge-
obliegenheit beschränkt sich daher auf Mängel, die bei unserer Wa-
reneingangskontrolle unter äußerlicher Besichtigung offen zu Tage 
treten (z. B. Transportschäden, Falsch- oder Minderlieferungen). 
Wenn eine Abnahme der Gegenstände vereinbart ist, entfällt eine 
gesonderte Untersuchungsobliegenheit. Qualitäts- und Quantitäts-
abweichungen sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn wir sie dem 
Lieferanten innerhalb von 10 Werktagen seit Eingang der Ware bei 
uns mitteilen. Versteckte Sachmängel sind jedenfalls rechtzeitig ge-
rügt, wenn die Mitteilung innerhalb von 10 Werktagen nach Entde-
ckung an den Lieferanten erfolgt. 

(4) Die für die Prüfung und die Nacherfüllung aufgewendeten Kosten 
trägt der Lieferant auch dann, wenn sich das Nacherfüllungsverlan-
gen als unberechtigt erweist. Das gilt nicht, wenn unser Nacherfül-
lungsverlangen in Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des 
Umstandes ausgesprochen wurde, dass kein Mangel vorliegt. 

(5) Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder 
Proben verzichten wir nicht auf Gewährleistungsansprüche. 

(6) Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferan-
ten ist die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen gehemmt. Bei 
Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung beginnt die Gewährleis-
tungsfrist für ersetzte oder nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, 
die Maßnahme erfolgte für uns erkennbar nur aus Kulanz und ohne 
Anerkennung einer Rechtspflicht. 

§ 21 Produkthaftung 

Der Lieferant ist für alle von Dritten wegen Personen- oder Sachschäden 
geltend gemachten Ansprüche verantwortlich, die auf ein von ihm gelie-
fertes fehlerhaftes Produkt zurückzuführen sind, und ist verpflichtet, uns 
von der hieraus resultierenden Haftung freizustellen. 

§ 22 Schutzrechte 

(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lie-
ferung keine Schutzrechte Dritter in Ländern der Europäischen Uni-
on, Nordamerika oder anderen Ländern, in denen er die Produkte 
herstellt oder herstellen lässt, verletzt werden. 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizustellen, 
die Dritte gegen uns wegen der in Absatz 1 genannten Verletzung 
von gewerblichen Schutzrechten erheben, und uns alle notwendigen 
Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu 
erstatten. Dieser Anspruch besteht unabhängig von einem Verschul-
den des Lieferanten. 

§ 23 Vertragssprache 

Im Falle von Unklarheiten oder Abweichungen zwischen der englischen 
und der deutschen Fassung dieser AGB ist allein die deutsche Fassung 
maßgeblich.

 


